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1. Einleitung  

Die europäische Kommission hat am 15.Mai 2007 die Europäische Richtlinie INSPIRE zur Schaf-

fung einer Geodateninfrastruktur in der Europäischen Gemeinschaft beschlossen. INSPIRE for-

dert die Bereitstellung von Geodaten für die Festlegung und Durchführung der gemeinschaftli-

chen Umweltpolitik. Dabei soll sich INSPIRE auf die von den Mitgliedstaaten geschaffenen Geo-

dateninfrastrukturen stützen, sofern diese den Anforderungen der Richtlinie genügen. Der Um-

fang der zu liefernden Daten ist auf 34 Themenfelder begrenzt, die in 3 Anhängen zur Richtlinie 

aufgeführt sind.  

Die Bereitstellung der Geodaten wird über webbasierte Online-Dienste auf der Grundlage einer 

dezentralen Datenhaltung erfolgen. Um Geodaten interoperabel verfügbar zu machen, definiert 

diese Richtlinie konkrete Instrumente. Mit Geodatendiensten sollen Geodaten im Internet gesucht 

und dargestellt werden können. Für die weitere Nutzung der Daten sollen Geodatendienste zum 

Herunterladen sowie für mögliche Transformationen bereitgestellt werden. Sowohl die Geodaten 

als auch die Geodatendienste sind über Metadaten zu beschreiben. Die Regeln zu diesen  Diens-

ten sind in sogenannten Durchführungsbestimmungen definiert. Der zeitliche Rahmen zur Um-

setzung der INSPIRE-Richtlinie ist der folgenden Übersicht zu entnehmen: 

Abb.1: INSPIRE – Fahrplan, abgeleitet aus der INSPIRE-Richtlinie und den Durchführungsbestim-

mungen (Stand: 01.01.2012) 
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Mit INSPIRE wird der rechtliche Rahmen für den Aufbau von Geodateninfrastrukturen in den EU-

Mitgliedstaaten und somit auch für Deutschland und NRW festgelegt (sog. Subsidaritätsprinzip).  

In Deutschland existiert schon seit dem 28.11.2003 durch Beschluss des Chefs des Bundeskanz-

leramtes und der Chefs der Staats- und Senatskanzleien der Länder die rechtliche und organisa-

torische Grundlage für eine Geodateninfrastruktur Deutschlands (GDI-DE). Das durch diesen Be-

schluss ins Leben gerufene Lenkungsgremium GDI-DE nimmt für Deutschland die Funktion der 

Nationalen Anlaufstelle im Sinne des Artikels 19 Absatz 2 Satz 1 der Richtlinie 2007/2/EG (IN-

SPIRE-Richtlinie) wahr. Es steuert und koordiniert den Aufbau der GDI-DE einschließlich der 

Umsetzung der Anforderungen aus der Richtlinie, mit Unterstützung der Koordinierungsstelle 

GDI-DE (Kst. GDI-DE), welche beim Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (BKG) angesie-

delt ist. Seit Ergänzung des Artikel 91 c GG sind die Themen der GDI-DE beim IT-Planungsrat 

angesiedelt. 

In NRW wird auf die bereits vorhandene GDI-NW aufgebaut. Zur ressortübergreifenden Koordina-

tion der Aktivitäten der Landesregierung zum Aufbau der Geodateninfrastruktur Deutschland 

wurde ein ständiger Interministerieller Ausschuss (IMA GDI.NRW) eingerichtet. Das Ministerium 

für Inneres und Kommunales NRW wurde mit der Leitung beauftragt. Der IMA GDI.NRW besteht 

aus je einem Vertreter der Ressorts. Zudem sind Vertreter der kommunalen Spitzenverbände, der 

Wirtschaft, von IT.NRW und der Vorsitzende des IMA Automation als ständige Gäste eingebun-

den. Der IMA GDI.NRW bedient sich der Geschäftsstelle IMA GDI.NRW (Gst. IMA GDI.NRW), 

welche die praktischen Arbeiten für die Umsetzung von INSPIRE koordiniert. Der IMA GDI.NRW 

nimmt mit der Unterstützung der Gst. IMA GDI.NRW die Aufgaben als zentraler Ansprechpartner 

für INSPIRE für NRW wahr.  

Die praktische Umsetzung, also die Bereitstellung der von INSPIRE geforderten Dienste, obliegt 

den einzelnen datenhaltenden Stellen. Diese können sich wiederum Dienstleistern – wie z.B. Re-

chenzentren – bedienen, welche die dv-technische Infrastruktur bereitstellen. Für die Landesver-

waltung Nordrhein-Westfalens ist dies IT.NRW. 

Die INSPIRE-Richtlinie verpflichtete alle EU-Länder, diese Richtlinie innerhalb von 2 Jahren bis 

Mai 2009 in nationales Recht umzusetzen. Diese rechtliche Umsetzung ist in Deutschland durch 

ein Bundesgesetz und 16 Ländergesetze erfolgt. Darüber hinaus werden von der EU Durchfüh-

rungsbestimmungen (Implementing Rules (IR)) zu einzelnen Themen erlassen, die in den Mit-

gliedstaaten unmittelbar geltendes Recht erlangen.  

Das Geodatenzugangsgesetz des Bundes (GeoZG) ist am 14.2.2009 in Kraft getreten. Das Geo-

datenzugangsgesetz für Nordrhein-Westfalen (GeoZG NRW) wurde vom Landtag am 12.2.2009 

verabschiedet und ist mit Datum zum 28.2.2009 in Kraft getreten. Nordrhein-Westfalen ist damit 

seiner Verpflichtung zur Umsetzung der Richtlinie in nationales Recht fristgerecht nachgekom-

men.  

Das GeoZG NRW vereinfacht den Zugang und die Nutzung von Geodaten für Bürger und Bürge-

rinnen, Verwaltung und Wirtschaft. Adressaten des Gesetzes sind vorrangig öffentliche Stellen, 



 

Gesamtkonzept zur Umsetzung der INSPIRE - Richtlinie in NRW 

      Seite 6 von 26 

 

sofern diese bereits über digitale Geodaten verfügen oder beabsichtigen, digitale Geodatenbe-

stände neu aufzubauen.  

Sämtliche rechtliche Vorgaben öffnen die nationalen Geodateninfrastrukturen und die auf diesen 

aufgesetzte europäische Geodateninfrastruktur aber auch für natürliche und juristische Personen 

des Privatrechts (sog. Dritte), soweit diese auf freiwilliger Basis ihre Geodaten und Geodaten-

dienste sowie Metadaten im Einklang mit den Regelungen der Richtlinie interoperabel bereitstel-

len und die damit verbundenen Kosten selbst tragen. Durch diese Öffnung wird eine über den Be-

reich der öffentlichen Stellen hinausgehende Harmonisierung von Geodaten und Geodatendiens-

ten erreicht. 

Mit dem vorliegenden Gesamtkonzept werden die konkreten Schritte zu einer fachgerechten und 

effizienten Umsetzung von INSPIRE in NRW beschrieben.  



 

Gesamtkonzept zur Umsetzung der INSPIRE - Richtlinie in NRW 

      Seite 7 von 26 

 

2. Fachliche Sicht 

2.1. Technische Anforderungen aus dem INSPIRE-Architekturmodell 

Die Architektur für die Umsetzung der INSPIRE Richtlinie in NRW orientiert sich an den Arbeiten 

der europäischen INSPIRE-Arbeitsgruppe (Drafting Team (DT)) für Netzdienste: 

 

 

Durch das GeoZG NRW werden bezüglich der informationstechnischen Umsetzung der INSPI-

RE-Richtlinie folgende Anforderungen an Nordrhein-Westfalen gestellt: 

• Bereitstellung der Geodaten gem. § 5 GeoZG NRW (Datenschicht) (siehe 2.2)  

• Bereitstellung der Geodatendienste und Netzdienste gem. § 6 GeoZG NRW in Form von 

Such-, Darstellungs- (Karten), Download- (Daten) und Transformationsdiensten im Inter-

net gem. § 6 GeoZG (Diensteschicht) (siehe 2.5) 

Abb.2: INSPIRE – Architektur (Quelle: zusammengesetzte Grafik aus INSPIRE-Dokument: D3.5 INSPIRE 

NS Architecture Version 3.0) 
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• Diensten zur Abwicklung eines elektronischen Geschäftsverkehrs (sog. E-Payment Kom-

ponente) für die kommerzielle Nutzung von Karten- und Downloaddiensten 

(siehe 2.6) 

• Bereitstellung von Metadaten gem. § 7 GeoZG NRW in einem Metadateninformationssys-

tem NRW gem. § 7 GeoZG NRW, das die Informationen über Geodaten und Dienste als 

Katalog-Dienst im Internet bereitstellt (siehe 2.4) ) 

• Realisierung eines Zugangsknotens für INSPIRE gem. § 9 Abs. 2 GeoZG NRW mit Ver-

bindung zum Geoportal.DE als zentralen Zugangsknoten des Bundes sowie zu Infrastruk-

turkomponenten anderer Bundesländer. 

• Zugangskontrolle für Karten- und Downloaddienste, deren Daten nicht öffentlich zugäng-

lich gemacht werden können (Rechte-Management-Schicht) (siehe 2.6) 

 

2.2. Daten der INSPIRE Annex Themen I - III  

2.2.1. INSPIRE Annex Themen 

Mit dem In-Kraft-Treten des GeoZG NRW wurden die Annex-Themen der INSPIRE-Richtlinie 

rechtlich verbindlich, allerdings fachlich sehr allgemein benannt. Die Datenspezifikationen (DS), 

die zu jedem Annex-Thema ein konkretes Datenmodell der Daten vorgeben, ermöglichen eine 

fachlich exakte Zuordnung von bestehenden Datenbeständen der Mitgliedsstaaten zu den IN-

SPIRE Themen.  

Die IR für die Datenspezifikationen der Annex I-Themen ist seit dem 23.11.2010 in Kraft. Hiermit 

ist auch der Zeitplan für die Bereitstellung der INSPIRE-konformen Daten festgelegt, den die 

Richtlinie mit einem Zeitraum von 7 Jahren nach In-Kraft-Treten der jeweiligen Datenspezifikation 

vorgibt. Die Daten der Annex I-Themen sind somit spätestens Ende 2017 über INSPIRE-

konforme Netzdienste bereitzustellen. Die Datenspezifikationen für die Themen Annex II / III lie-

gen z.Zt. in einem Entwurfsstadium vor. Die IR ist nicht vor Ende 2012 zu erwarten.  

 

Themen Annex I 

 1. Koordinatenreferenzsysteme  6. Flurstücke/Grundstücke (Katasterparzellen) 

 2. Geografische Gittersysteme  7. Verkehrsnetze 

 3. Geografische Bezeichnungen (Namen)  8. Gewässernetz 

 4. Verwaltungseinheiten  9. Schutzgebiete 

 5. Adressen   
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Themen Annex II 

 1. Höhe  3. Orthofotografie 

 2. Bodenbedeckung  4. Geologie 

 

 

 

2.2.2. Zuordnung bestehender Datenbestände zu den INSPIRE-Themen 

Die Datenspezifikationen (DS) für Annex I haben bereits gezeigt, dass für manche Annexthemen 

Datenbestände unterschiedlicher Behörden für INSPIRE in Frage kommen können. 

Für alle Annex-Themen soll vom IMA GDI.NRW eine federführende Stelle benannt werden. So-

fern die Bereitstellung der INSPIRE-kompatiblen Daten und Metainformationen eine ressort-, or-

ganisations- oder länderübergreifende Zusammenarbeit mehrerer Stellen erfordert, soll sich diese 

Stelle mit anderen geodatenhaltenden Stellen zu einer themenspezifischen Arbeitsgruppe zu-

sammenschließen, um das Thema gemeinsam zu bearbeiten. Für eine Reihe der Themen aus 

Annex I, aber auch aus Annex II existieren diese Arbeitsgruppen bereits. 

 

Themen Annex III 

   1. Statistische Einheiten  12. Gebiete mit naturbedingten Risiken 

   2. Gebäude  13. Atmosphärische Bedingungen 

   3. Boden  14. Meteorologisch-geografische Kennwerte 

   4. Bodennutzung  15. Ozeanografisch-geografische Kennwerte 

   5. Gesundheit und Sicherheit  16. Meeresregionen 

   6. Versorgungswirtschaft und staatliche Dienste  17. Biogeografische Regionen 

   7. Umweltüberwachung  18. Lebensräume und Biotope 

   8. Produktions- und Industrieanlagen  19. Verteilung der Arten 

   9. Landwirtschaftliche Anlagen und Aquakulturanlagen  20. Energiequellen 

 10. Verteilung der Bevölkerung – Demographie  21. Mineralische Bodenschätze 

 11. Bewirtschaftungsgebiete / Schutzgebiete /  

       geregelte Gebiete und Berichterstattungseinheiten  
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Abb.3: Aktivitäten in NRW zur Umsetzung von INSPIRE 

 

Die Aufgaben der themenspezifischen Arbeitsgruppen sind:  

• Prüfung, Sammlung und ggf. Kombination relevanter Datensätze aus bestehenden 
Datenbeständen inkl. Metadaten u.U. verschiedener Behörden z.T. aus verschiede-
nen Verwaltungsebenen  

• Prüfung der originären Zuständigkeit für die Datenthemen  

• Erstellung von Fachkonzepten zur Migration und Bereitstellung relevanter Datensätze 
im INSPIRE-Schema  

• Bereitstellung der Metadaten zu den Geodaten und Diensten 

• Bereitstellung der Geodaten für Darstellungs- und Downloaddienste 
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• Analyse/Definition von Nutzungsbedingungen und Preismodellen 

• Analyse/Definition Datenschutzrechtlicher Rahmenbedingungen 
 

Die Zuordnung kommunaler Datenbestände zu den INSPIRE-Themen gem. § 4 Abs. 4 GeoZG 

NRW erfolgt durch die AG GeoKom.NRW. Diese hat bezogen auf die Themen aus Annex I be-

reits die gesetzlichen Grundlagen mit Bezug zu INSPIRE untersucht und eine Handlungsempfeh-

lung für sämtliche geodatenhaltenden Stellen auf kommunaler Ebene im Geoportal.NRW veröf-

fentlicht.  

 

2.3. Geoportal.NRW 

Für das Land Nordrhein-Westfalen soll laut § 9 Abs. 2 GeoZG NRW durch das für den Aufbau der 

Geodateninfrastruktur zuständige Ministerium für Inneres und Kommunales das Geoportal.NRW 

als „zentraler Zugangspunkt“ zu den Geodaten und Geodatendiensten in Nordrhein-Westfalen 

eingerichtet werden. Als Landesknoten für Nordrhein-Westfalen besitzt das Portal eine tragende 

Funktion im Verbund zwischen EU, Bund, Land, Kommunen bzw. Regionen und der Wirtschaft.  

Das Geoportal.NRW ist eine Informations-, Kommunikations-, Transaktions- und Interaktionsplatt-

form im Internet und übernimmt innerhalb der Geodateninfrastruktur des Landes Nordrhein-

Westfalen die Aufgabe einer zentralen Vermittlungsstelle zwischen den Nutzern und den Anbie-

tern von Geodaten. Es übernimmt die Aufgabe, den Bürgerinnen und Bürgern, der Politik, der 

Wirtschaft und der Verwaltung die Recherche und Visualisierung der vorhandenen Geobasis- und 

Geofachdaten verschiedener behördlicher Stellen von Bund, Land und Kommunen aber auch von 

natürlichen und juristischen Personen zu ermöglichen.  

Das Geoportal.NRW stellt neben dem Zugang zu Netzwerkdiensten auch Benutzerfunktionen für 

Administration, Metadatenmanagement, Benutzer- und Rechteverwaltung sowie elektronische 

Geschäftsabwicklung bereit.  

Mit der Einrichtung des Geoportal.NRW werden die Belange der Landesverwaltung vollständig 

erfüllt und eine zentrale Infrastruktur für die Anbindung kommunaler Daten und Dienste angebo-

ten.  

 

Das Geoportal.NRW soll: 

• durch seine Infrastrukturkomponenten eine Kompatibilität mit dem Geoportal.DE so-
wie mit Infrastrukturkomponenten anderer Bundesländer gewährleisten  

• die Dokumentation der Daten, Dienste und Anwendungen im Metadateninformations-
system (Geokatalog.NRW) ermöglichen und die Metadaten als Katalogdienst im In-
ternet bereitstellen 
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• das Suchen von geeigneten Geodaten und Diensten im Geokatalog.NRW und in an-
deren angeschlossenen Katalogen anhand von Kriterien ermöglichen (Discovery Ser-
vice) 

• die gefundenen Darstellungsdienste in einem Kartenfenster einschließlich Legenden– 
und Sachdateninformationen darstellen können (View Service) 

• den Zugriff auf zentrale Daten und Dienste der Landesverwaltung und dezentrale 
Dienste (z.B. kommunale Dienste) gemäß der Anhänge I-III der INSPIRE-Richtlinie 
ermöglichen 

• weitere, über INSPIRE hinausgehende dezentrale oder verteilte Dienste bereitstellen  

• zur verbesserten Nutzung von Geodaten auf der Grundlage standardisierter Geoda-
tendienste beitragen 

• auf internationalen und offenen Standards basieren und somit Interoperabilität ge-
währleisten 

• die Einbindung der verschiedenen webbasierten Geodienste (z.B. Darstellungs-, 
Download-, Transformations- und Katalogdienste) ermöglichen 

• für Dienste der Landesverwaltung weiterhin Benutzerfunktionen für die Administration, 
das Metadatenmanagement, die Benutzer- und Rechteverwaltung sowie elektroni-
sche Geschäftsabwicklung (eGovernment / E-Payment) anbieten  

• zur Steigerung der Transparenz über die Kostenstrukturen und Lizenzbedingungen 
für Geodaten beitragen 

• über die Aktivitäten zur Einrichtung und Weiterentwicklung der Geodateninfrastruktur 
NRW informieren 

• die Anforderungen bezüglich Performance, Ausfallsicherheit und Schutz gegen Miss-
brauch berücksichtigen 

• einfach, ergonomisch und intuitiv bedienbar, sowie logisch und strukturiert aufgebaut 
sein 

 

2.4. Metadateninformationssystem 

Für das Land Nordrhein-Westfalen wurde durch das Ministerium für Inneres und Kommunales ein 

Metadateninformationssystem für die Metadaten zu den Annex-Themen eingerichtet. 

Das im zugehörigen Konzept beschlossene Metadateninformationssystem „GeoMIS.NRW“ wurde 

im Geoportal.NRW als „Geokatalog NRW“ realisiert. In diesem Zusammenhang sind daher „Ge-

oMIS.NRW“ und „Geokatalog NRW“ gleichbedeutend. Das ursprüngliche Konzept bleibt von der 

Umbenennung unberührt. 

Mit Hilfe von Metadaten kann der Nutzer einer Geodateninfrastruktur nach Geodaten, Geodaten-

diensten und Anwendungen suchen. Hierzu müssen die Datenbereitsteller ihre Geodaten, Geo-

datendienste und Anwendungen mit Metadaten beschreiben und in ein Metadateninformations-

system einstellen.  
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Der Umfang der Metadaten richtet sich nach den Vorgaben von INSPIRE, die auf den Standards 

ISO 19115 und 19119 aufsetzen, erweitert um die in den INSPIRE-Vorgaben fehlenden Kern-

Elemente der ISO-Standards (ISO-Core). 

Der Geokatalog NRW ist ein eigenständiges System, welches sowohl in das Geoportal.NRW ein-

gebunden wird, als auch mit anderen MIS oder DV-Anwendungen vernetzt werden kann. Es soll, 

wie in Abbildung 4 dargestellt, die bereits in NRW vorhandenen Metadateninformationssysteme 

und Metadatenkataloge zusammenführen. Für die direkte Registrierung von Geodaten, Geoda-

tendiensten und Anwendungen im Geoportal.NRW besitzt der Geokatalog NRW eine Eingabe- 

und Editiermaske für die Erfassung und Aktualisierung der zugehörigen Metadaten über das In-

ternet. 

 

Abb.4: Vernetzung des Geokatalog NRW und Organisation der Datenbereitstellung 

Der Datenbereitsteller (oder die federführende Stelle, siehe 2.2.2) sorgt parallel zur Erstellung der 

Daten, Dienste und Anwendungen auch für die Erfassung und Pflege der zugehörigen Metadaten 

und ist somit ebenfalls für die Qualität der Metadaten verantwortlich. 

Die Kommunikation der MIS untereinander und mit dem Geoportal.NRW erfolgt über die CSW-

Schnittstelle (CSW2 AP ISO, OpenGIS Catalogue Services Specification 2.0.2 – ISO Metadata 

Application Profile, Version 1.0.0, OGC 07-045, 2007). 

Im Einzelnen enthält das GeoMIS.NRW die nachfolgend aufgeführten Funktionen: 

• Erfassung und Bereitstellung (Daten, Dienste und Anwendungen) 
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• Standards ISO 19115 und 19119 

• Kommunikation über CSW-Schnittstelle 

• Webbasierte Eingabe- und Editiermaske 

• Import und Export von XML-Dateien 

• Import der Capabilities 

• Harvesten und geharvestet werden 

• Validieren 

• Einbindung externer MIS und Metadaten-Kataloge 

• Nutzung 

• Suchen 

• Verteilte Suche 

• Anzeige der Metadaten 

• Aufruf des Kartenviewers 

• Aufruf des Downloads 
 

Weitere Anforderungen an den Geokatalog NRW 

• Gute Integrationsmöglichkeit in die vorhandene IT-Infrastruktur bei IT.NRW 

• Möglichst einfache Integration in das Geoportal.NRW 

 

2.5. Geodatendienste 

Anwendungen und Geoportale greifen über Geodatendienste auf die Geodaten zu. Entsprechend 

§ 6 GeoZG NRW werden hier fünf Typen von Geodatendiensten unterschieden:  

1. Suchdienst, um auf Grundlage des Inhalts entsprechender Metadaten nach Geodatensät-

zen und -diensten zu suchen und den Inhalt der Metadaten anzuzeigen 

2. Darstellungsdienst, um darstellbare Geodatensätze anzuzeigen, in ihnen zu navigieren, 

sie zu vergrößern/verkleinern, zu verschieben, Daten zu überlagern sowie Informationen 

aus Legenden und sonstige relevante Inhalte von Metadaten anzuzeigen 

3. Download-Dienst, um das Herunterladen von Kopien vollständiger Geodatensätze oder 

Teile solcher Sätze im direkten Zugriff zu ermöglichen   

4. Transformationsdienst, zur Umwandlung von Geodatensätzen, um Interoperabilität zu er-

reichen  

5. Dienst zur Abwicklung eines elektronischen Geschäftsverkehrs (mehr dazu unter Kapitel 

2.6.2) (Hinweis: INSPIRE-Sprachgebrauch: Dienst zum Abrufen von Geodatendiensten)  
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In den derzeitigen Entwürfen der INSPIRE Durchführungsbestimmungen werden als Grundlage 

für die Umsetzung des  

• Suchdienstes die OGC Spezifikation OGC Catalogue Service Web 2.0.2 AP ISO 1.0 unter 

Verwendung der INSPIRE Durchführungsbestimmung für Metadaten und der dort empfoh-

lenen ISO Normen 19115 und 19119,  

• Darstellungsdienstes die Norm ISO 19128: WMS (Web Map Service) 1.3, 

• Download-Dienstes die OGC Spezifikationen Web Feature Service und Feature Encoding, 

(ISO Normen 19142 und 19143), 

• Transformationsdienstes ein Profil der OGC Spezifikation Web Processing Service  

empfohlen. Die aktuellen INSPIRE Dokumente empfehlen die Verwendung des SOAP-Protokolls 

für die Realisierung der INSPIRE Netzdienste.  

 

2.6. Querschnittsdienste  

2.6.1. Registry 

Die Architektur von INSPIRE (siehe Abb.5) sieht die Nutzung einer oder verschiedener Registries 

vor. In Deutschland wird die Registry zentral durch die GDI-DE aufgebaut und soll künftig ge-

meinsam betrieben werden. Eine Registry ist ein technisches Werkzeug für die Organisation und 

die Bereitstellung fachlich- und organisatorisch übergreifender Informationen und dient somit als 

Querschnittsdienst einer Geodateninfrastruktur. Sie stellt eine Art zentrales Archiv für z.B. GML-

Applikationsschemata, Symbole, Signaturen, Visualisierungsvorschriften oder Parameter für Ko-

ordinatenreferenzsysteme / -transformationen dar. Auf die Einträge der Registry kann aus Diens-

ten, z.B. WFS- Diensten oder WMS-Diensten verwiesen werden, um benötigte Definitionen (Da-

tenformate, bzw. Visualisierungsvorschriften auf Basis von SLD) abzufragen. 

 

Abb.5: Funktionsprinzip Registry (Quelle: Homepage www.gdi-de.org) 
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Das Modellprojekt Registry der GDI-DE, an dem NRW aktiv mitarbeitet,  befasst sich mit der Kon-

zeption und der prototypischen Realisierung einer Registry für die GDI-DE. Diese Registry soll als 

Registry innerhalb der GDI-DE ausgebaut und etabliert werden. Von Seiten NRW wird auf den 

Aufbau einer eigenen Registry verzichtet und stattdessen auf die Informationen in der Registy der 

GDI-DE zugegriffen. 

 

2.6.2. Dienste zur Zugriffskontrolle, Lizenzvergabe und Abrechnung 

Es gibt Dienste innerhalb einer GDI, die aus datenschutzrechtlichen Beweggründen nicht für alle 

Anwender frei zugänglich sein sollen, bzw. auf Grund eines bestehenden Gebührenmodells nicht 

für alle Anwender entgeltfrei bereitgestellt werden können. Ungeachtet welcher der beiden Grün-

de vorliegt, müssen solche Dienste mit einem Zugriffsschutz versehen werden sowie Mechanis-

men entwickelt werden, die Rechte für den Zugriff erteilen und bei Anfragen an die Dienste diese 

Rechte transportieren. 

Auch in NRW gibt es eine nicht unerhebliche Anzahl von Daten, deren Abgabe einem Gebüh-

renmodell unterliegt oder nur an einen bestimmten Nutzerkreis erfolgen soll. Diese Daten werden 

auch im Rahmen der INSPIRE-Datenbereitstellung nicht gebührenfrei für jedermann zur Verfü-

gung gestellt.  

Das INSPIRE Architekturdokument „D3.5 INSPIRE NS Architecture Version 3.0“ (siehe Abbildung 

2) sieht zur Steuerung der Lizenzvergabe, Zugriffsrechte und Abrechungen einen optionalen 

Rights Management Layer vor. Optional heißt laut diesem Dokument, dass es in der Verantwor-

tung eines jeden Serviceproviders liegt, diesen Layer technisch einzurichten. Der Mangel an klar 

definierten Standards sowohl von ISO- als auch von OGC-Seite und die Aussage des INSPIRE 

Architekturdokumentes  

 
„No communication between rights management services is needed and therefore there is 
no need for a specific Network Service Specification for theses services.“ 1  

 
lässt erwarten, dass nicht nur die technische Einrichtung, sondern auch die Art und Weise der 

Einrichtung zu 100% in der Verantwortung des Dienstebereitstellers liegen wird.  

 

Es ist von sämtlichen datenbereitstellenden Behörden darauf hin zu wirken, dass bis zum Vorlie-

gen konkreter Standards oder zum Erscheinen konkreter Vorgaben von Seiten INSPIRE, zumin-

dest innerhalb der GDI-DE deutschlandweit eine einheitliche, technische Implementierung er-

reicht wird.  

                                                

1 frei übersetzt: Es wird keine Kommunikation zwischen Rights Management Diensten benötigt, aus diesem 

Grund wird keine spezielle Spezifikation für diese Netzwerkdienste benötigt. 
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2.6.3.  Dienste zur Konformitätsprüfung 

Zur Prüfung, ob Daten den Vorgaben von INSPIRE entsprechen, sollen die geodatenhaltenden 

Stellen in NRW die Testsuite der GDI-DE einsetzen.  

Da diese Vorgaben europaweit einheitlich vorliegen, ist eine eigene Entwicklung eines Dienstes 

zur Konformitätsprüfung nicht vorgesehen.  

 

2.7. Überwachung und Berichterstattung 

Laut Artikel 21 der INSPIRE Richtlinie sind die Mitgliedsstaaten dazu verpflichtet, die Schaffung 

und Nutzung Ihrer Geodateninfrastruktur zu überwachen sowie regelmäßig, alle 3 Jahre und 

erstmals am 15.05.2010, dazu Bericht gegenüber der Kommission und der Öffentlichkeit zu er-

statten. Die Durchführungsbestimmung zu Monitoring und Reporting ist am 05. Juni 2009 in Kraft 

getreten und regelt sehr detailliert, über welche Daten Bericht erstattet werden muss. Der Bericht 

ist von jedem Mitgliedsstaat der Europäischen Gemeinschaft zu erstellen. Durch die föderalen 

Strukturen in Deutschland ist es dem nationalen Kontaktpunkt (GDI-DE) allein nicht möglich, alle 

relevanten Daten zu sammeln. Dies geschieht in enger Zusammenarbeit zwischen Kommunalen 

Spitzenverbänden und dem Land NRW (Geschäftsstelle IMA GDI.NRW) sowie dem nationalen 

Kontaktpunkt Kst. GDI-DE. Für das Land NRW meldet die Gst. IMA GDI.NRW an die Kst. GDI-

DE. 
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3. Organisationsstruktur beim Aufbau von INSPIRE in NRW 

Die informationstechnische Umsetzung der INSPIRE-Richtlinie in NRW ist ein Projekt aller Res-

sorts in Nordrhein-Westfalen:  

 

 

Die am Aufbau der GDI-NW Beteiligten nehmen beim Umsetzungsprozess folgende Aufgaben 

wahr: 

Geodatenhaltende Stelle2 

• stellt die eigenen Geodaten und Metadaten über Dienste i.S.d. GeoZG NRW bereit 

• zeichnet sich verantwortlich für den Inhalt und die Aktualität der Daten sowie für die 

Einhaltung datenschutzrelevanter Belange i.S.d. DSG NW 

• vergibt Nutzungsrechte und erhebt erforderlichenfalls Nutzungsgebühren bzw. trifft Li-

zenzvereinbarungen   

 

Interministerieller Ausschuss GDI.NRW 

• koordiniert ressortübergreifend alle Aktivitäten der Landesregierung zum Aufbau der 

GDI-DE 

• entscheidet in allen Fragen von grundsätzlicher Bedeutung 

                                                

2 Geodatenhaltende Stellen sind nicht Teil des Schaubilds 

Abb.6: Organisatorischer Aufbau der INSPIRE-Umsetzung in NRW 
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Ministerium für Inneres und Kommunales NRW3 

• übernimmt die  Leitung des IMA GDI.NRW 

• ist für den Aufbau der GDI zuständig 

• hat die Funktion des zentralen administrativen Ansprechpartners für die Umsetzung von 

INSPIRE in NRW nach innen (Landesressorts und Kommunen) und außen (LG GDI-DE 

und Länder-GDI)  

• wird im Rahmen dieser Aufgabe unterstützt durch die Geschäftsstelle des IMA 

GDI.NRW bei der Bezirksregierung Köln 

• hat die Berichtspflicht gegenüber der nationalen Kontaktstelle gemäß INSPIRE - Richtli-

nie 

 

Ministerien des Landes 

• sind zentrale Ansprechpartner für den IMA GDI.NRW 

• sind innerhalb des Zuständigkeitsbereichs ihres Ressorts verantwortlich für die Umset-

zung der Aufgaben aus der GDI-NW, GDI-DE und INSPIRE 

• richten eine entsprechende Kommunikationsinfrastruktur mit den betroffenen Stellen in 

ihrem Ressort ein 

 

Geschäftsstelle des IMA GDI.NRW bei der Bezirksregierung Köln (GSt.) 

• übernimmt die Koordinierung der Umsetzung der GDI-DE 

• hat die Funktion des zentralen operativen Ansprechpartners für die Umsetzung von IN-

SPIRE bzw. der GDI-DE in NRW nach innen (Land und Kommunen) und außen (Koor-

dinierungsstelle des LG GDI-DE und KSt. der Länder-GDI) 

• bereitet die erforderlichen Unterlagen für die Melde- und Berichtspflichten gemäß der 

INSPIRE-Richtlinie in Rückkopplung mit dem IMA GDI.NRW vor 

• Begleitet den Prozess zur Identifizierung der Datenbereitsteller für die Annex-Themen  

• koordiniert die themenspezifischen Arbeitsgruppen   

• bereitet die Beschlüsse, Konzepte und Umsetzungsstrategien des IMA GDI.NRW vor 

und nach 

• Leitet den KAGI 

 

Technische Stelle –Geoinformationszentrum- (IT.NRW) 

• übernimmt die dv-technische Umsetzung für die Daten und Dienste des Landes 

                                                

3 Geodatenhaltende Stellen sind nicht Teil des Schaubilds 



 

Gesamtkonzept zur Umsetzung der INSPIRE - Richtlinie in NRW 

      Seite 20 von 26 

 

• übernimmt den erforderlichen Ausbau und die Weiterentwicklung der GIS-Infrastruktur 

für die GDI-NRW und INSPIRE inkl. dem Geoportal.NRW sowie die operationelle Zu-

sammenführung mit der Infrastruktur der GDI-DE 

• leistet allgemeine technische Unterstützung 

 

Kernarbeitsgruppe INSPIRE / GDI-NW (KAGI) 

• zeichnet sich verantwortlich für die Rahmenkonzeption 

• trifft Entscheidungen von nicht grundsätzlicher Bedeutung, die nicht dem IMA vorbehal-

ten sind 

• bereitet Entscheidungen des IMA GDI.NRW vor 

• schreibt die Geschäftsprozesse aus dem Gesamtkonzept fort 

  

Arbeitsgruppe Geoportal  

• bearbeitet erforderlichenfalls Teilaufgaben des Vorhabens „INSPIRE-Umsetzung in 

NRW“, die sich auf das Geoportal.NRW beziehen 

Hinweis: Aktuell werden die Aufgaben und Ziele der AG überarbeitet. 

 

Arbeitsgruppe Metadaten 

• bearbeitet erforderlichenfalls Teilaufgaben des Vorhabens „INSPIRE-Umsetzung in 

NRW“ “, die sich auf das GeoMIS.NRW beziehen 

Hinweis: Aktuell werden die Aufgaben und Ziele der AG überarbeitet. 

 

Arbeitsgruppe GeoKom.NRW 

• Abstimmung und Bündelung kommunaler Belange und Interessen beim Aufbau der 

GDI-DE 

o Feststellung der kommunalen Betroffenheit für die einzelnen Annex-Themen und 

Erarbeitung von Handlungsempfehlungen für die Kommunen  

o Festlegung einheitlicher Ansätze bei der Datenbereitstellung und Diensteent-

wicklung 

o Aufbereitung von entsprechenden Informationen zur Weitergabe an die Kommu-

nen  

• Mitwirkung beim Aufbau der GDI-NW mit kommunalem Fokus 

o Vorbereitung strategischer Überlegungen zum Aufbau der GDI-NW unter Beach-

tung der eGovernment-Strategie und D-115 

o Forcierung der kommunalen Zusammenarbeit (technisch und organisatorisch) mit 

dem Land NRW 

o Erarbeitung von Empfehlungen zur Anbindung an das Geoportal des Landes 

o Analyse und Aufbereitung von Mehrwerten der GDI für Kommunen 
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o Vorschläge an die KSV zur verbesserten Informationsbereitstellung an die Kom-

munen  (Bedarfs- und Nutzerorientierung) 

• Erarbeitung einer Marketingstrategie als Gemeinschaftsaufgabe von Land und Kommu-

nen einschließlich Planung und Durchführung gemeinsamer Veranstaltungen 

• Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit, Bündelung der kommunalen Aktivitä-

ten  

• Stellungnahmen zu den Sitzungsvorlagen und zu den Beschlüssen des IMA GDI NRW 

für die KSV. 

 

Themenspezifische Arbeitsgruppen 

• sind bedarfsweise durch die Gst. einzurichten, sofern Aufgaben nicht von einer zentra-

len Stelle übernommen werden können 

• sind verantwortlich für die Bereitstellung der Geodaten und Dienste aus INSPIRE unter 

Einbeziehung der geodatenhaltenden Stellen (siehe auch Gesamtkonzept NRW Nr. 

2.2.2) 

• prüfen die originäre Zuständigkeit für die Datenthemen in Abstimmung mit der AG Geo-

Kom.NRW 

• erstellen Fachkonzepte zur Migration und Bereitstellung relevanter Datensätze inkl. Me-

tadaten im INSPIRE-Schema 

• koordinieren die Bereitstellung der Metadaten und der Geodaten für Darstellungs- und 

Downloaddienste 

• führen bei Bedarf relevante Datensätze verschiedener Behörden aus verschiedenen 

Verwaltungsebenen zu einem INSPIRE-Thema zusammen 
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4. Akteure und Prozesse für die operative Umsetzung von INSPIRE 

Während der operativen Umsetzung von INSPIRE müssen die Infrastruktur aufgebaut bzw. modi-

fiziert, die entsprechenden Metadaten, Daten und Dienste bereitgestellt und der Geokatalog.NRW 

und das Geoportal.NRW aufgebaut, betrieben, gepflegt und genutzt werden. Für die operative 

Umsetzung und den Betrieb von INSPIRE ergeben sich somit die folgenden Akteure, die an den 

dafür nötigen Geschäftsprozessen beteiligt sind. 

 

Als Geschäftsprozess versteht man laut Definition die Beschreibung einer Folge von Einzeltätig-

keiten, die schrittweise ausgeführt werden, um ein geschäftliches oder betriebliches Ziel zu errei-

chen. Im Gegensatz zum Projekt kann der Prozess öfter durchlaufen werden. Ein Geschäftspro-

zess kann Teil eines anderen Geschäftsprozesses sein oder andere Geschäftsprozesse enthal-

ten bzw. diese anstoßen.  

Übertragen auf die operative Umsetzung von INSPIRE werden zum jetzigen Kenntnisstand fol-

gende Geschäftsprozesse gesehen.  

 

Diese Prozesse werden in einem separaten Dokument „Akteure und Prozesse bei der INSPIRE 

Umsetzung“ detaillierter geführt, weiter verfeinert und aktualisiert. 

• IMA GDI.NRW • Datenbereitsteller Kommune 

• Geschäftsstelle IMA GDI.NRW • Datenbereitsteller Dritter 

• IT.NRW • Nutzer 

• Datenbereitsteller Land • Nutzer mit spezieller Berechtigung 

• Externer Dienstleister  

• GP Datenbereitstellung • GP Geoportal 

• GP Logging, Reporting und Abrechnung • GP Metadaten 

• GP Monitoring der INSPIRE-Umsetzung • GP Kartenviewer   

• GP Dienste • GP Nutzerverwaltung 
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Abb. 7: Nutzer- und Rechteverwaltung 

5. Technische Komponenten 

Ein integrierter Ansatz, der sowohl die organisatorischen, technischen und thematischen Anforde-

rungen des GeoZG NRW und der INSPIRE-Durchführungsbestimmungen, als auch die weiteren 

Anforderungen im Bereich der Nutzung raumbezogener Informationen in NRW betrachtet, bietet 

erhebliche Synergiepotentiale. Nur wenn dieser integrierte Ansatz, der nicht explizit im INSPIRE-

Kontext formuliert ist, umgesetzt wird, kann die INSPIRE-Umsetzung in NRW mittel- und langfris-

tig erfolgreich sein. Isolierte INSPIRE-Strukturen wären auf Dauer ohne Perspektive.  

Die im Geoinformationszentrum von IT.NRW in den letzten Jahren aufgebaute GIS-Infrastruktur 

ist daher für die INSPIRE-Umsetzung entsprechend den zuvor dargestellten Anforderungen aus-

zubauen. 

Aufgrund der Komplexität der vorliegenden Entwürfe der Data Specifications für die Annex I – 

Themen muss davon ausgegangen werden, dass die INSPIRE-Dienste nicht direkt auf der 

Grundlage der vorhandenen Informationssysteme und Datenstrukturen aufgesetzt werden kön-

nen. Oftmals sind Daten aus unterschiedlichen Quellen zusammenzuführen. Nur aus einer Da-

tenhaltung, die sehr nah an den Strukturen der INSPIRE-Datenmodelle ist, können die Perfor-

manzanforderungen von INSPIRE erfüllt werden. Die Überführung aus den vorhandenen Informa-

tionssystemen und die ggf. erforderliche Integration erfolgen durch eine speziell zu entwickelnde 

Transformation. Auf der Basis eines Standardproduktes sollen die INSPIRE-nahen Datenmodelle 

und die erforderlichen Funktionalitäten für die Bereitstellung der INSPIRE View- und Download-

services bereitgestellt werden.  

Im Metadateninformationssystem Geokatalog NRW und den weiteren Infrastrukturkomponenten 

sind sowohl INSPIRE relevante Geodaten und –dienste zu berücksichtigen, als auch die weiteren 

Geodatenbestände und –dienste der GDI NRW. Eine möglichst nahtlose Integration in das Geo-

portal.NRW ist hierbei eine der technischen Herausforderungen. 

Der Ausbau der vorhandenen Nutzer- und Rechteverwaltung für Geoinformationssysteme ermög-

licht es, dass 

• die Nutzerrechte dezentral 

administriert werden kön-

nen und 

• die Nutzer die gleichen 

Anmeldedaten für alle Be-

reiche der GIS-Infrastruktur 

nutzen können. 

Das Geoportal.NRW sorgt dafür, 

dass die Authentifizierung nur an 

einer Stelle erfolgen muss (Single 

Sign-on). 
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An einigen Stellen sind die Festlegungen von INSPIRE noch nicht so weit gediehen, dass eine 

technische Umsetzung zum jetzigen Zeitpunkt sinnvoll wäre. Dies betrifft z.B. die Festlegungen 

zum Zugriffsschutz auf die INSPIRE-Dienste. Die GIS-Infrastruktur und das Geoportal.NRW müs-

sen die spätere Integration dieser Komponenten vorsehen. 
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6. Finanzierung 

In der Begründung der Landesregierung zum GeoZG NRW steht zu § 9 GeoZG NRW die Forde-

rung, für das Land Nordrhein-Westfalen durch das für den Aufbau der Geodateninfrastruktur zu-

ständige Innenministerium das Geoportal als zentralen Zugangsknoten zu den Geodaten und 

Geodatendiensten in NRW einzurichten und damit die Verbindung zum Portal-Verbund bereits 

bestehender Knoten des Landes, der Gemeinden und Gemeindeverbände und der der Aufsicht 

des Landes unterstehenden juristischen Personen des öffentlichen Rechts herzustellen.  

Das Ministerium für Inneres und Kommunales NRW hat die Kosten für die Ersteinrichtung des 

Geoportals in 2010 auf der Grundlage des vorliegenden Gesamtkonzeptes übernommen. 

IT.NRW erstellt dazu ein entsprechendes Angebot. Individuelle Ergänzungen einzelner Verwal-

tungseinheiten an das Geoportal bedürfen der Zustimmung des Ministeriums für Inneres und 

Kommunales NRW und sind von der jeweiligen Verwaltung zu finanzieren.  

Darüber hinaus wird das Ministerium für Inneres und Kommunales NRW ab dem Haushaltsjahr 

2011 vorerst die jährlichen Pflege- und Entwicklungskosten zentral für die Landesverwaltungen 

tragen. Da noch nicht alle europäischen Durchführungsbestimmungen verabschiedet worden 

sind, werden die Kosten auf den derzeit bekannten Grundlagen und Erfahrungssätzen durch 

IT.NRW kalkuliert.  

Die fortlaufende zentrale Übernahme der Pflege- und Entwicklungskosten ist im Zusammenhang 

mit der Erstellung des Berichtes an den Landtag zum 31. Dezember 2013 zu überprüfen. 

Von der zentralen Kostenübernahme ausgenommen sind bislang Pflege- und Entwicklungskos-

ten, die ausschließlich für die Vernetzung des Geoportals mit den Kommunen entstehen. Die 

Kosten und der rechtliche Rahmen hängen von den kommunalen Strategien ab und müssen da-

her gesondert behandelt werden (beispielsweise im Rahmen gemeinsamer Wahrnehmungen von 

Aufgaben nach dem Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeiten). Der Vollzugsaufwand für 

die Verbindung des Geoportals mit den Daten und Diensten der Kommunen wird aus heutiger 

Sicht allerdings als gering eingeschätzt. 

Es besteht grundsätzlich keine Kostenübernahmeverpflichtung seitens des Landes, da mit dem 

GeoZG NRW kein Fall der Konnexität vorliegt.   

  



 

Gesamtkonzept zur Umsetzung der INSPIRE - Richtlinie in NRW 

      Seite 26 von 26 

 

7. Referenzen 

 

• Gesetz über den Zugang zu digitalen Geodaten Nordrhein-Westfalen 

(Geodatenzugangsgesetz - GeoZG NRW vom 17. Februar 2009, Gesetz- und Verord-

nungsblatt NRW 2009 Seite 84, Gliederungsnummer 7134) 

• Konzeption Geoportal Baden-Württemberg Version 0.3 

(Arbeitsgruppe Geoportal Baden-Württemberg des Begleitausschusses GDI-BW) 

• Aufbau der Geodateninfrastruktur Sachsen Version 0.1 

(Taggeselle, Jörg (Sächsisches Staatsministerium des Innern), Dr. Katerbaum, Gunnar 

(Koordinierungsstelle GDI.Initiative.Sachsen), Mickel, André (Koordinierungsstelle 

GDI.Initiative.Sachsen)) 

• www.gdi-de.org 

(Homepage GDI-DE) 

• Architekturkonzept GDI-DE Version 1.0 

(Arbeitskreis Architektur der GDI-DE und Geschäfts- und Koordinierungsstelle GDI-DE in 

Zusammenarbeit mit der Firma con terra GmbH) 

• inspire.jrc.ec.europa.eu/ 

(Hompage INSPIRE) 


